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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 7B_448/2024 vom 20.08.2024 (zur Publikation vorgesehen) 

Regeste 

Bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug bei mehreren Strafen; Vorliegend kommen die 

Bestimmungen des V-StGB-MStG nicht zur Anwendung, da nicht zwei rechtskräftige Urteile 

vorlagen. 

Das Bundesgericht stellt in einer vorfrageweisen Normenkontrolle fest, dass die Art. 4 f. V-

StGB-MStG dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit von Art. 5 Abs. 1 BV ohne Weiteres 

standhalten.   

Art. 4 und Art. 5 V-StGB-MStG kommen erst zum Tragen, wenn in den betreffenden 

Strafverfahren Strafurteile gefällt wurden, die in Rechtskraft erwachsen sind. Das war 

vorliegend nicht der Fall, da sich der Beschwerdeführer im vorzeitigen Strafvollzug befand.  

Gemäss Bundesgericht wird der Beschwerdeführer aufgrund der Regelungen zu den 

gleichzeitig vollziehbaren Freiheitsstrafen auf Verordnungsstufe auch nicht benachteiligt 

oder einer willkürlichen zeitlichen Zufälligkeit ausgesetzt. Sofern der Beschwerdeführer die 

Voraussetzungen für die bedingte Entlassung gemäss Art. 86 Abs. 1 StGB erfüllt, hat er für 

jede Einzelstrafe die Möglichkeit, nach Verbüssung von zwei Drittel der Freiheitsstrafe 

bedingt entlassen zu werden. Dies ergibt in der Summe dieselbe Strafvollzugsdauer, wie 

wenn der früheste Zeitpunkt der bedingten Entlassung aufgrund der Gesamtdauer der 

Freiheitsstrafen berechnet wird.   

Aus den Erwägungen: 

E.3.   

Der Beschwerdeführer wendet sich in der Sache gegen die Verweigerung der bedingten 
Entlassung gemäss Art. 86 StGB. Mit Blick auf Art. 4 f. der Verordnung vom 19. September 2006 
zum Strafgesetzbuch und zum Militärstrafgesetz (V-StGB-MStG; SR 311.01) beanstandet er eine 
Verletzung des Legalitätsprinzips gemäss Art. 5 Abs. 1 BV sowie die bundesrechtswidrige 
Anwendung der Verordnungsbestimmungen. (…)  

E.3.2.2. Treffen Freiheitsstrafen im Vollzug zusammen, so sind sie gemäss Art. 4 V-StGB-MStG 
gemeinsam entsprechend ihrer Gesamtdauer nach den Artikeln 76-79 StGB zu vollziehen. Bei 
gleichzeitig vollziehbaren zeitlich beschränkten Freiheitsstrafen berechnet sich der früheste 
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Zeitpunkt der bedingten Entlassung aufgrund der Gesamtdauer der Freiheitsstrafen (vgl. Art. 5 
Abs. 1 V-StGB-MStG).   

Art. 4 und Art. 5 V-StGB-MStG regeln praktische Probleme, die sich ergeben können, wenn 
mehrere Freiheitsstrafen gleichzeitig vollziehbar sind. Indem sie vorsehen, dass die Gesamtdauer 
der Freiheitsstrafen massgebend ist, verhindern sie namentlich, dass die verurteilte Person für 
eine erste Strafe Anspruch auf Halbgefangenschaft nach Art. 77b StGB oder auf bedingte 
Entlassung nach Art. 86 Abs. 1 StGB hat, für die zweite Strafe jedoch nicht. Der klare Wortlaut 
von Art. 4 f. V-StGB-MStG verlangt, dass gleichzeitig (mehrere) rechtskräftig beurteilte Strafen 
vollzogen werden. Nicht ausreichend ist, dass sich die beschuldigte Person in irgendeiner Form in 
Haft befindet. Art. 4 und Art. 5 V-StGB-MStG kommen somit erst zum Tragen, wenn in den 
betreffenden Strafverfahren Strafurteile gefällt wurden, die in Rechtskraft erwachsen sind. Eine 
Kumulation kann somit erst vorgenommen werden, wenn mehrere rechtskräftig beurteilte 
Freiheitsstrafen gleichzeitig zu vollziehen sind (vgl. Urteil 6B_440/2012 vom 14. Dezember 2012 
E. 2.2.1 f.). (…) 

E.3.3.2. In formeller Hinsicht ist die staatsrechtliche Zuständigkeitsordnung beim Erlass von Art. 4 
f. V-StGB-MStG eingehalten. Gemäss Art. 387 Abs. 1 lit. a StGB ist der Bundesrat befugt, nach 
Anhörung der Kantone Bestimmungen über den Vollzug von Gesamtstrafen, Zusatzstrafen und 
mehreren gleichzeitig vollziehbaren Einzelstrafen und Massnahmen zu erlassen. Auf diese 
(formell-gesetzliche) Delegationsnorm nimmt der Ingress der Verordnung vom 19. September 
2006 zum Strafgesetzbuch und zum Militärstrafgesetz denn auch Bezug.   

Auch in materieller Hinsicht hat der Bundesrat seine Bindung an die Delegationsnorm mit 
Rücksicht auf ihren Wortlaut, ihre Tragweite sowie den Sinn und Zweck gewahrt: Während sich 
Art. 4 V-StGB-MStG zu gleichzeitig vollziehbaren Freiheitsstrafen im Allgemeinen äussert, regelt 
Art. 5 V-StGB-MStG die bedingte Entlassung bei gleichzeitig vollziehbaren Freiheitsstrafen. Damit 
konkretisiert der Bundesrat in den Art. 4 f. V-StGB-MStG inhaltlich den Vollzug von mehreren 
gleichzeitig vollziehbaren Einzelstrafen, so wie dies die Delegationsnorm explizit vorsieht (vgl. Art. 
387 Abs. 1 lit. a StGB). Nicht zu folgen ist dem Beschwerdeführer, wenn er vorträgt, die 
Verordnungsbestimmungen würden den Freiheitsentzug im Sinne von Art. 31 BV an sich regeln.  

E.3.3.3. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers halten die Regelungen in Art. 4 f. V-
StGB-MStG dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit von Art. 5 Abs. 1 BV ohne Weiteres stand.   

E.3.4. Die Frage, ob und wie Art. 4 f. V-StGB-MStG in der vorliegenden Angelegenheit zum 
Tragen kommen, betrifft alsdann nicht mehr die soeben vorgenommene (vorfrageweise) 
Geltungskontrolle, sondern die Anwendungskontrolle im konkreten Einzelfall.   

E.3.4.1. In tatsächlicher Hinsicht ist vorliegend unbestritten, dass der Beschwerdeführer den 
Vollzug der mit Urteil des Obergerichts vom 31. März 2009 rechtskräftig ausgesprochenen Strafe 
(aus dem ersten Strafverfahren) am 31. März 2009 antrat. Nachdem dem Beschwerdeführer am 
23. August 2010 die Flucht aus dem Strafvollzug gelungen war, konnte er am 12. Juli 2018 
gefasst und zwecks Vollzugs der Strafe aus dem ersten Strafverfahren wieder in Haft genommen 
werden. Am 26. Juli 2020 hatte der Beschwerdeführer die Freiheitsstrafe aus dem ersten 
Strafverfahren vollständig verbüsst. Anschliessend erfolgte zwar am 27. Juli 2020 der Übertritt in 
den vorzeitigen Strafvollzug des zweiten Strafverfahrens. Das zweite Strafverfahren wurde aber 
erst mit Urteil des Kriminalgerichts vom 2. Dezember 2020 rechtskräftig abgeschlossen.   

E.3.4.2. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung können Art. 4 f. V-StGB-MStG nur zum 
Tragen kommen, wenn die Strafverfahren, aus denen sich gleichzeitig vollziehbare 
Freiheitsstrafen ergeben, rechtskräftig abgeschlossen sind. Vor dem rechtskräftigen Abschluss 
des Strafverfahrens gilt eine Freiheitsstrafe nicht als "vollziehbar" im Sinne von Art. 4 und Art. 5 V-
StGB-MStG. Eine Kumulation respektive eine Berechnung aufgrund der Gesamtdauer der 
Freiheitsstrafen kann somit erst vorgenommen werden, wenn mehrere rechtskräftige beurteilte 
Freiheitsstrafen zu vollziehen sind (vgl. zum Ganzen E. 3.2.2 hiervor).   

In der vorliegenden Angelegenheit ist die Strafe des zweiten Strafverfahrens erst mit Rechtskraft 
des Urteils vom 2. Dezember 2020 vollziehbar geworden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 
Beschwerdeführer die Strafe aus dem ersten Strafverfahren am 26. Juli 2020 bereits vollständig 
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verbüsst. Wenn der Beschwerdeführer daher verlangt, die bedingte Entlassung aus dem 
Strafvollzug sei gemäss Art. 5 Abs. 1 V-StGB-MStG auf Grundlage der Gesamtdauer der (beiden) 
Freiheitsstrafen zu berechnen, ist ihm nach dem Gesagten nicht zu folgen. Daran vermag nichts 
zu ändern, dass der Aufenthalt in der Auslieferungshaft in Brasilien formal an die erste Strafe 
angerechnet wurde, obwohl die Auslieferung mit Blick auf das zweite Strafverfahren ersucht 
wurde.  

E.3.4.3. Im Übrigen wird der Beschwerdeführer aufgrund der Regelungen zu den gleichzeitig 
vollziehbaren Freiheitsstrafen auf Verordnungsstufe auch nicht benachteiligt oder einer 
willkürlichen zeitlichen Zufälligkeit ausgesetzt. Sofern der Beschwerdeführer die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung gemäss Art. 86 Abs. 1 StGB erfüllt, hat er für jede Einzelstrafe die 
Möglichkeit, nach Verbüssung von zwei Drittel der Freiheitsstrafe bedingt entlassen zu werden. 
Dies ergibt in der Summe dieselbe Strafvollzugsdauer, wie wenn der früheste Zeitpunkt der 
bedingten Entlassung aufgrund der Gesamtdauer der Freiheitsstrafen berechnet wird.   

Demgegenüber hat der Beschwerdeführer in der vorliegenden Angelegenheit angesichts seiner 
Flucht aus dem Strafvollzug die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung aus dem Vollzug 
der Strafe des ersten Strafverfahrens offenkundig nicht erfüllt. Entsprechend hat der Vollzugs- 
und Bewährungsdienst die damaligen Gesuche um bedingte Entlassung vom 30. September 
2019 und 9. April 2020 abgewiesen (vgl. Sachverhalt A.a). Im Ergebnis versucht der 
Beschwerdeführer somit, die bereits abgewiesenen Gesuche um bedingte Entlassung aus dem 
Vollzug der (ersten) Grundstrafe infrage zu stellen und im Rahmen des Vollzugs der (zweiten) 
Zusatzstrafe nachträglich die bedingte Entlassung zu erwirken.  

Der Beschwerdeführer lässt überdies ausser Acht, dass die bedingte Entlassung gestützt auf die 
in der formell-gesetzlichen Grundlage von Art. 86 Abs. 1 StGB genannten Voraussetzungen zu 
beurteilen ist, unabhängig davon, ob Einzelstrafen oder mehrere gleichzeitig vollziehbare 
Freiheitsstrafen vorliegen. Das Vollzugsverhalten (Flucht) des Beschwerdeführers wäre auch bei 
einer Beurteilung der bedingten Entlassung aufgrund der Gesamtstrafe, so wie es der 
Beschwerdeführer verlangt, zu berücksichtigen gewesen. Eine Entlassung nach 8 Jahren stünde 
diesfalls von vornherein nicht zur Diskussion.  

E.3.5. Vorliegend waren nicht gleichzeitig mehrere rechtskräftig beurteilte Freiheitsstrafen zu 

vollziehen. Die Voraussetzungen für den gemeinsamen Vollzug der Grund- und der Zusatzstrafe 

im Sinne von Art. 4 f. V-StGB-MStG lagen somit nicht vor. Die Vorinstanz hat das Gesuch um 

bedingte Entlassung daher zu Recht nur aufgrund der Zusatzstrafe beurteilt. In diesem Vorgehen 

ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch kein Ermessensmissbrauch oder 

überspitzter Formalismus zu erkennen, zumal der Vorinstanz im Lichte der bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung für die Beantwortung der vorliegenden Frage kein Ermessensspielraum 

zukommt. Nach dem Dargelegten spielt es auch keine Rolle, ob eine Gesamtstrafe nach Art. 49 

StGB ausgefällt wurde. Art. 49 StGB ist für die Beurteilung der bedingten Entlassung nicht von 

Relevanz. 

 

 


